
 

 Anlage zu Vorlage 05-16 0084/2014    
 77. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 Aufhebung der Darstellung einer Konzentrationszone mit Höhenfest- 
 setzung für Windenergie 

Aufzuhebende Darstellung einer bestehenden 
Konzentrationszone für Windenergie 

Höhenfestsetzung zur Konzentrationszone gemäß § 16 Abs. 1 BauNVO: 
Zulässige Nabenhöhe von Windkraftanlagen max. 100 m ü. Gelände 




